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Verein der Freunde und Förderer der Gleisbergschule e.V.

Gleisbergweg 50, 55122 Mainz·Gonsenheim
Telefon 06131/690600

Art. 1: Name und Sitz des Vereins

Der Verein trägt den Namen:
VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER
DER GLEISBERGSCHULE GONSENHEIM E.v.

Er hat seinen Sitz in Mainz und ist in das Vereinsregister eingetragen.

Art. 2: Zweck des Vereins

Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung des Bildungs- und
Erziehungsauftrages der Gleisbergschule. Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung. Im Sinne dieses
Strebens kann er insbesondere nach Vorstandsbeschluss:

(1) Mittel bereitstellen für solche Zwecke, die nicht aus dem Etat der
Schule finanziert werden können (z. B. Besichtigungen, Theater
und Konzertbesuche, Klassenfahrten, nachschulische Betreuung,
gezielte Hausaufgabenhilfe),

(2) Unterstützung gewähren bei kulturellen Veranstaltungen der
Schule, Schulfesten u. ä.,

(3) die Kontakte zwischen Schülern, ehemaligen Schülern, Lehrern,
Eltern, Freunden und Förderern der Schule vertiefen helfen.

Der Verein ist selb~tlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigen
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs
mäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch eine
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

Art. 3: Mit~liedschaft

Der Verein hat nur ordentliche Mitglieder. Mitglied kann auf schriftlichen
Antrag jede natürliche oder juristische Person werden, die die gemein
nützigen Satzungszwecke unterstützen will. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt,
Ausschluss, Tod. Der Austritt ist durch schriftliche Ankündigung zum
Ende des Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten zulässig.
Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. Das ausgeschlossene
Mitglied kann gegen den Beschluss des Vorstandes die Entscheidung
der nächsten Mitgliederversammlung anrufen.

Art. 4: Mit~liedsbeitra~

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung
festgesetzt, darüber hinaus bestimmen die Mitglieder ihre Beiträge
selbst. Der Beitrag soll in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres
gezahlt werden. Spenden zur Unterstützung der Aufgaben des Vereins
sind jederzeit möglich. Steuerabzugsfähigkeit ist in beiden Fällen
gegeben.

Art. 5: Geschäftsiahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

Art. 6: Or~ane des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand

2. die Mitgliederversammlung

Art. 7: Vorstand

Der Vorstand besteht aus:
- Vorsitzendem,
- Stellvertretendem Vorsitzendem,
- Schatzmeister,
- Schriftführer,
- und mindestens zwei Besitzern.



Die Schulleitung ist dabei mit einer Stimme als obligatorischer Beisitzer
vertreten.

Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung
gewählt. Er bleibt so lange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Er
satzwahlen erfolgen nach demokratischen Grundsätzen. Die einfache
Mehrheit entscheidet. Gewählt wird in geheimer, schriftlicher Abstim
mung.

Jeweils zwei der Vorstandsmitglieder, worunter sich der 1. Vorsitzende
oder sein Stellvertreter befinden müssen, sind berechtigt, den Verein zu
vertreten.

Dem Vorstand obliegt die Beschlussfassung über die Verwendung von
Geldmitteln aus dem Vereinsvermögen. Zur Gültigkeit der Beschlüsse
des Vorstandes ist die Mitwirkung von mindestens drei Vorstands
mitgliedern erforderlich. Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.
Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und einem weiteren Vorstands
mitglied zu unterzeichnen ist.

Art. 8: Mit~liederversammlunQ

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im Oktober eines jeden
Geschäftsjahres statt. Die Tagesordnung muss folgende Punkte
beinhalten:

(1) Bericht über die Tätigkeit des Vereins im vergangenen Jahr.
(2) Rechnungslegung. Diese muss vorher von zwei Rechnungs

prüfern, die nicht dem Vorstand angehören dürfen, kontrolliert
werden.

(3) Bericht der Rechnungsprüfer.
(4) Entlastung des Vorstandes.
(5) Wahl des Vorstandes (alle zwei Jahre) bzw. Ersatzwahl einzelner

Vorstandsmitglieder.
(6) Wahl der Rechnungsprüfer für die nächste Prüfung.

Außerdem kann der Vorstand außerordentliche Mitgliederversamm
lungen einberufen. Er muss es, wenn dies mindestens 10% der

Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe verlangen.
Die Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder
versammlung erfolgt durch schriftliche Benachrichtigung der Mitglieder.

Hierbei ist die Tagesordnung anzugeben. Zwischen dem Tag der
Einberufung und der Versammlung soll eine Frist von mindestens
sieben Tagen liegen.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, seinem Stellve-r
treter oder bei deren Verhinderung vom Schatzmeister geleitet.
Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der Erschienen beschlussfähig. Über den Verlauf
der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzu"fertigen, in der
insbesondere das Ergebnis der Wahlen und die gefassten Beschlüsse
anzugeben sind.

Die Niederschrift ist vom Schriftführer oder einem von der Versammlung
bestimmten Mitglied zu fertigen und von diesem und dem
Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

Art. 9: Änderun~ der Satzun~ - Auflösun~ des Vereins

Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen des
Beschlusses der Mitgliederversammlung. Der Beschluss bedarf einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Bei Auflösung des
Vereins oder bei Wegfall seines bisheri9ßn Zweckes fällt das
vorhandene Vermögen an die Gleisbergschule Mainz-Gonsenheim,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu
verwenden hat.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung
(a) über Änderungen solcher Bestimmungen der Satzung,

welche den Zweck oder die Vermögensverwaltung des Vereins
betreffen,

(b) über Verwendungen des Vermögens des Vereins bei seiner
Auflösung oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes

sind vor Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen und
dürfen erst nach dessen Zustimmung ausgeführt werden.

Werden solche Beschlüsse vom Finanzamt beanstandet, sind erneut
korrigierte Vorschläge der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung
vorzulegen.

Mainz-Gonsenheim, 28.10.2002

VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER
DER GLEISBERGSCHULE GONSENHEIM E.V.


